
Tischvorlage zur Beschlussvorlage 1091/2020/2 Friedhof Weingarten (Baden) 

GR-Sitzung 23.02.2021 

a) Neufassung der Friedhofssatzung 

1) Ergänzung zu § 17 Abs. 3 FHS 
 

 Es sollen keine Steinplatten mehr als ganze Grababdeckungen verwendet werden 

 Mind. 2/3 des Grabes sollen mittels Erdreich gärtnerisch gestaltet werden 
 
 
2) Ergänzung zu § 17 Abs. 4 FHS 
 

 Aufgrund § 21 a NatSchG i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 1 LBO  ist von Schotterungen der 
Grabflächen abzusehen. 

 


